
Öffentliche Bekanntmachung 

 

Beteiligung der Öffentlichkeit im Verfahren nach § 13a BauGB zur Aufstellung des Bebauungsplanes 

B 4 -Südmauer - der Stadt Geseke gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 2 

des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6) geändert worden ist.  

Der Bau-, Planungs- und Verkehrsausschuss der Stadt Geseke hat in seiner Sitzung am 18.04.2023 den 

folgenden Beschluss gefasst:  

 
I. Der Bau-, Planungs- und Verkehrsausschuss beschließt für den Bebauungsplan B 4 -Südmauer - 

der Stadt Geseke die Offenlegung. 
 

 
Das Plangebiet beläuft sich auf ca. 0,22 ha, befindet sich am südwestlichen Rand der historischen Wall-

anlage der Stadt Geseke und umfasst die Flurstücke 226, 229 und 416 (tlw.) der Flur 46 der Gemarkung 

Geseke.  

Das Planareal beinhaltet einen historisch geprägten Raum zwischen der Wallanlage, dem kleinen Hell-

weg sowie im Süden die heutige Bundesstraße B 1. Die Relevanz der städtebaulichen Portalfunktion 

(ehem. Westtor) und der räumlichen Wirkung, einerseits zur historischen Wallanlage, andererseits zur 

Bundesstraße B1, erfordern einen maßvollen Umgang. 

Mit Aufstellung des Bebauungsplanes sollen künftige innerörtliche Nachverdichtungsprozesse in einer 

geordneten städtebaulichen Weise erfolgen, die den Ansprüchen einer zukunftsweisenden, klimage-

rechten Stadtentwicklung entsprechen und mit den historisch gewachsenen Strukturen in Einklang zu 

bringen sind.  

 

 

 

 



Der Entwurf für den Bebauungsplan B 4 -Südmauer - der Stadt Geseke wird mit der Begründung in der 

Zeit von  

22.05.2023 bis einschließlich 27.06.2023 
 

bei der Stadtverwaltung Geseke, Fachbereich III, Stadtplanung, Zimmer-Nr. 016, An der Abtei 1, 
59590 Geseke während der Dienststunden, montags bis freitags in der Zeit von 08:00 Uhr bis 12:00 
Uhr, montags, dienstags und donnerstags von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr öffentlich ausgelegt. Während 
dieser Zeit haben Bürgerinnen und Bürger Gelegenheit, sich zu der Planung zu äußern. 
 
 
Stellungnahmen können schriftlich oder zur Niederschrift oder per Mail unter folgender Adresse 
udo.heinrich@geseke.de vorgebracht werden.  
Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, die Unterlagen auf der Homepage der Stadt Geseke 
unter Leben&Wohnen – Bauen in Geseke – Bauleitplanung sowie über das zentrale Internetportal 
des Landes Nordrhein-Westfalen (http://uvp-verbund.de/nw) einzusehen.  
 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen abgegeben werden. Nicht fristgerecht abgege-
bene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt 
bleiben.  
 
Zusätzlich kann der Entwurf zur Aufstellung des Bebauungsplanes B 4 - Südmauer - der Stadt Geseke 
im Internet auf der städtischen Homepage unter folgendem Link eingesehen werden: https://www.o-
sp.de/geseke/offen  
 
Für das Plangebiet wurden folgende umweltbezogene Informationen erstellt: 

• Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum Schutz der im Plangebiet vorgefundenen Arten 

• Schalltechnischer Bericht 

Die o. g. Gutachten sind inhaltlich Bestandteil der Aufstellung des Bebauungsplanes B 4 - Südmauer - 
der Stadt Geseke. 
 

Art Schutzgut/Sachgebiet Thematischer Bezug 

Fachgutachten 

artenschutzrechlicher Fachbei-
trag  
Büro B.Mestermann 
(April 2023) 

Tiere, Pflanzen, biologische 
Vielfalt 

Prüfung der Auswirkungen des 
Vorhabens auf planungsrele-
vante Tierarten 
 

Schalltechnische Bericht 
Dräger Akustik 
(September2022) 

Mensch 
 

Beurteilung der Immissionen 
im Plangebiet durch Verkehrs-
lärm 

 

 
 
Geseke, 12.05.2023 

 

 

gez. Dr. Remco van der Velden  
-Bürgermeister- 
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